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1 Bemerkungen zum Steuerrecht

1.'l Rechtsgrundlagen der Besteuerung

Maßgebend für die Besteuerung von Bier im Berichts-
zeitraum waren

Biersteuergesetz 1993 (BierStG 1993) vom
21. Dezember 1992 (BGBI. I S. 2150, 2158), geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Anderung von Ver-
brauchsteuergesetzen und des EG-Amtshilfegesetzes
vom 12. Juli1996 (BGBI. 1S.,962,964)

- Biersteuer-Durchfuhrungsverordnung (BierStV) vom 24.
August 1994 (BGBI. I S. 2191), geändert durch Artikel 1

der Verordnung zur Änderung von Ver-
brauchsteuerverordnungen vom 29. August 1996
(BGB|. rS. 1346).

1.2 Steuergebiet und Steuergegenstand

Bier unterliegt im Steuergebiet der Biersteuer. Steuer-
gebiet ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
ohne das Gebiet von Büsingen, und ohne die lnsel
Helgoland. Die Biersteuer ist eine Verbrauchsteuer im
Sinne der Abgabenordnung.

Bier im Sinne des BierStG 1993 sind die Erzeugnisse der
Position 2203 der Kombinierten Nomenklatur (KN) sowie
Mischungen von Bier mit nicht-alkoholischen Getränken,
die der Position 22OO der KN zuzuordnen sind.

1.3 Steuertarif

Das Bier wird nach Grad Plato in Steuerklassen eingeteilt.
Die Biersteuer beträgt fr.rr einen Hektoliter Bier 1,54 DM je
Grad Plato. Grad Plato ist der Stammwürzegehalt des
Bieres in Gramm je 100 g Bier, wie er sich aus dem im
Bier vorhandenen Alkohol- und Extraktgehalt errechnet.
Eine Mengenstaffel, die kleineren Brauereien einen
Nachteilsausgleich verschaffen soll, wird unabhängigen
Brauereien mit weniger als 200 000 Hektoliter Jahres-
ausstoß gewähn. As unabhängig gilt eine Brauerei dann,
wenn sie rechtlich und wirtschaftlich von einer anderen
Brauerei unabhängig ist, Betriebsräume benutä, die
räumlich von anderen Brauereien getrennt sind, und Bier
nicht unter Uzenz braut.

Der Steuersatz ermäßigt sich fr,ir im Brauverfahren her-
gestelltes Bier aus unabhängigen Brauereien mit einer
Gesamtjahreserzeugung von weniger als 200 000 hl Bier
in Stufen von 1 000 zu 1 000 hl gleichmäßig

- aul75 % bei einer Jahreserzeugung von 40 000 hl,
- aulTO % bei einer Jahreserzeugung von 20 000 hl,
- auf 60 % bei einer Jahreserzeugung von 10 000 hl,
- auf50 7o bei einer Jahreserzeugung von 5 000 hl.

Unter 5 000 hl bleibt der ermäßigte Steuersatz von 50 %
unverändeft.

Die Steuerermäßigung gilt nur fur den lnhaber der
herstellenden Brauerei.

1.4 Steuerbefteiung

Gemäß § 3 BierStG 1993 ist Bier von der Steuer befreit,
wenn es gewerblich verwendet wird
- zur Herstellung von Essig,

- unmittelbar oder als Bestandteil von Halbfertigerzeug-
nissen für die Herstellung von Lebensmitteln, sofern
jeweils der Alkoholgehalt 5 I reinen Alkohol je 100 kg
des Erzeugnisses nicht überschreitet,

- vergällt zur Herstellung von anderen Erzeugnissen als
Lebensmitteln,

- zur Herstellung von Arzneimitteln.

Bier ist ebenfalls von der Steuer befreit, wenn es

- von Brauereien an ihre Angestellten und Arbeiter als
Haustrunk unentgeltlich abgegeben wird oder

- als Probe innerhalb oder außerhalb des Steuerlagers zu
den erforderlichen technischen Untersuchungen und
Prüfungen verbraucht oder für Zwecke der Steuer-
oder Gewerbeaufsicht entnommen wird.

Gemäß § 2 BierStV ist Bier, das von Haus- und
Hobbybrauern in ihren Haushalten ausschließlich zum
eigenen Verbrauch bereitet und nicht verkauft wird, von
der Steuer bis zu einer Menge von 2 hl im Kalenderjahr
befreit.

Bier, das von Hausbrauern in nicht gewerblichen Ge-
meindebrauhäusern hergestellt wird, gilt als in den
Haushalten der Hausbrauer hergestellt.

1.5 Sonstiges

Für Bier, das sich in einem Steuerlager befindet oder
zwischen Steuerlagern beförded wird, ist die Biersteuer
ausgesetZ (Steueraussetzungsverfahren). Steuerlager
sind der Herstellungsbetrieb und das Bierlager.

Das Steueraussetzungsverfahren kommt nicht nur zwi-
schen Steuerlagen im lnland, sondern auch im Verkehr
mit anderen EU-Mitgliedstaaten zur Anwendung. Auch
die Einfuhr aus Drittländern und die anschließende Auf-
nahme in Steuerlager sowie die Ausfuhr in Drittländer aus
Steuerlagern ist unter bestimmten Voraussetzungen
möglich.

Die Steuer entsteht dadurch, daß Bier aus dem Steuer-
lager entfernt wird, ohne daß sich ein weiteres Steuer-
aussetzungsverfahren anschließt. Steuerschuldner ist der
lnhaber des Steuerlagers, Dieser hat über das Bier, irr
das in einem Monat die Steuer entstanden ist, bis zum
siebten Tag des folgenden Monats eine Steuererklärung
abzugeben. tn der Steuererklärung ist das Bier nach
Menge und Steuerklassen aufuugliedern.

Bier darf aus Steuerlagern anderer EU-Mitgliedstaaten
unter Steueraussetzung auch von sog. berechtigten
Empfängern bezogen werden. Berechtigte Empfänger
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Bier darf unter Steueraussetzung aus einem Steuerlager
in Betriebe von Erlaubnisinhabern nach s 10 BierStG'1993 (steuerfteie Herstellung von Essig, Arzneimitteln
usw.), verbracht werden.

sind Personen, die kein eigenes Steuerlager unterhalten,
denen die Zulassung erteilt worden ist, Bier unter Steu_
eraussetzung aus einem Mitgliedstaat zu gewerblichen
Zwecken zu beziehen.

Die Steuer entsteht mit der Aufnahme des Bieres in den
Betrieb des berechtigten Empfängers. Steuerschuldner
ist der berechtigte Empfänger, der gem. § g Abs. 1

BierStG '1993, ebenso wie der lnhaber eines Steuerla-
gers, eine Steuererklärung abzugeben hat.

(2) Die Bundesfinanzbehörden können auch bereits auf_
bereitete Daten dem Statistischen Bundesamt und
den Statistischen Landesämtern zur Darstellung und
Veröffentlichung ftir allgemeine Zwecke übermitteln.

Für die Biersteuerstatistik kommt z.Z. nur Abs. 2 in Be-
tracht, denn die beim Hauptzollamt Stuttgart eingerich-
tete Zentralstelle Biersteuer @EB) fertigt die Biersteuer-
statistik und teilt die Ergebnisse dem Statistischen Bun-
desamt zur Veröffentlichung mit. Grundlage der Statistik
sind die von den lnhabern eines Steuerlagers sowie von
berechtigten Empfängern bei der ZEB abgegebenen
Steuererklärungen.

Der Absa2 der Steuerlager (Herstellungsbetriebe und
Bierlager) kann neben der Eigenproduktion der Braue-
reien auch Bezüge aus dem nationalen Bereich, aus an-
deren EU-Mitgliedstaaten sowie lmporte aus Drittstaaten
enthalten, ohne daß bei der Versteuerung zu normalen
Steuersätzen nach diesen Merkmalen differenziert wird.

ln den statistisch erfaßten Absa2ahlen sind folgende
Mengen nicht enthalten:

- Bier mit einem Alkoholgehalt von 0,S % vol. oder we-
niger (Alkoholfreie Biere, Matärunk)

- Bier, das steuerfrei an Erlaubnisinhaber nach s 10
BierStG 1993 geliefert wurde

- Bier, das von Haus- und Hobbybrauern zum eigenen
Verbrauch hergestellt wurde

- Bier, das gewerbliche Bezieher aus dem freien Verkehr
anderer Mitgliedstaaten bezogen haben

- Bier, das Privatpersonen fr:r ihren Bedarf in anderen
Mitgliedstaaten im fteien Verkehr erworben und selbst
in das Steuergebiet verbracht haben

- Bier, das Privatpersonen aus dem freien Verkehr an-
derer Mitgliedstaaten von Versandhändlern bezogen
haben.

Daruber hinaus ist in den monatlich erfaßten Daten nicht
das über die Zollstellen versteuerte Bier aus Drittländern
enthalten; hierüber wird jedoch ein jährlicher Nachweis
gefrihrt (siehe unten'Brauwirtschaft ').

Ueferungen an ausländische Streitkräfte werden nicht
separat ausgewiesen, sie sind unter dem steuerfreien
Bierabsatz in Drittländer mit enthalten.

lm Vergleich zum Vorjahr haben sich keine Verände-
rungen inhaltlicher oder methodischer Art ergeben, so
daß die Daten vollständig miteinander vergleichbar sind.

Außer dem vorliegenden Bericht, dem monatliche Daten
zugrunde liegen, veröffentlicht das Statistische Bundes-
amt einen jährlichen Bericht (Fachserie 14, Reihe 9.2.2
'Brauwirtschaft"), der zusätzliche Angaben über Brau-
stätten, Bierlager und berechtigte Empfänger, lmportbier
aus Drittländern, Steuersollbeträge nach Bundesländern
sowie den Verbrauch von Bier enthält.

Bier kann auch aus dem freien Verkehr eines Mitglied-
staates zu gewerblichen Zwecken bezogen werden; in
diesem Fall entsteht die Steuer dadurch, daß der Bezie-
her das Bier im Steuergebiet in Empfang nimmt bzw. in
das Steuergebiet verbringt. Steuerschuldner ist der Be-
zieher.

Bier, das eine Privatperson fur ihren Bedarf in einem an-
deren Mitgliedstaat im freien Verkehr eruyirbt und selbst in
das Steuergebiet verbringt, ist steuerfrei. Bei der Be-
urteilung, ob private oder gewerbliche Zwecke vorliegen,
sind nähere, im Gesetz beschriebene Umstände zu
berücksichtigen.

Bier kann auch im Wege des Versandhandels über die
Grenzen des Steuergebietes in bzw. von andere(n) Mit-
gliedstaaten verbracht werden. Versandhandel liegt vor,
wenn Bier aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates
an Privatpersonen in andere Mitgliedstaaten geliefert
wird. lm Falle des Bezugs entsteht die Steuer mit der
Auslieferung des Bieres an die Privatperson im Steuer-
gebiet. Steuerschuldner ist der Versandhändler.

Für nachweislich versteuertes Bier, das zu gewerblichen
Zwecken - einschließlich Versandhandel - in einen ande-
ren Mitgliedstaat verbracht worden ist, wird die Steuer
auf Antrag erlassen, erstattet oder vergtitet.

Für im Steuergebiet versteuertes Bier wird die Steuer auf
Antrag erlassen oder erstattet, wenn es in das Steuerla-
ger wieder zurückgenommen worden ist.

2 Hinweise zur Methodik der Statistik

Rechtliche Grundlage der Statistik ist § 23 BierStG 1993
"Geschäftsstatistik':

(1) Nach näherer Bestimmung des Bundesministers der
Finanzen stellen die Hauptzollämter frir statistische
Zwecke Erhebungen an und teilen die Ergebnisse
dem Statistischen Bundesamt zur Auswertung mit.
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5 Steuenfneien Bienabsatz nach Ländenn im Dezemben
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7 Bienabsatz nach Steuenklassen im Dezemben

ht

Steuerklassen

Land
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Wü rttembe r9

Baye rn
Berlin/
Brandenburg

Hessen
Mecklenburg-

Vorpommern
Niedersachsen/

Bremen
Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
PfalzlSaarl.

Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Hol-
stein/Hamburg

Thijringen

Deutsc h land

Land

Baden-
Württembe rg

Baye rn
BerIin/
Brandenburg

Hessen
[''lecklenburg-

Vo rpomme rn
Ni ede rsac hsen/

Bremen
Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
PfalzlSaarl.

Sac h sen
Sac hsen-Anha I t
Schleswig-Hol-
stei n/Hambu rg

Thüringen

I4 und darüber

t997

410
883

2q 08?
72 635

2 801
q2 838

l5 905

32 791

zql 317
585 865

222 773

466 671

578 3I9
?04 386

36 t9q

q 016 5r9

653 07?
I 780 839

349 7t7
359 52q

8 083 r37
7 895 540
2 728 782

677 599
r 88I 37s

36? 498
384 303

8 136 728
2? 837 570

4 318 q02
4 696 427

| 7q4 56s

9 442 393

30 I53 557

8 i36 057
7 589 565
2 659 84q

30 845
70 769

3 007(tI 607

6
24

58
55

5 496
27 385

T4
75

6 521
5 960

ß8 479 I5I 800

7 31 4I0 736 918

2 659 638 ? 667 3(t8

7L9 ?59
692 903
243 (+50

I3 704
t4 774

t3 785
t3 950

4I 78I
17 998

29 054
I7 148

7L
73
23

63
qq
95

36
I 00

89
39

r 703 7 q5; il: ii? 1i;2i]. s 2t;
264 483 ?(14 383 8 957 823 I L28 354 10I 750

8 Bienabsatz nach Steuenklassen Januar bis DezembeF

h1

Steuerklassen

tq
77
97

29
240

q7
59

8 445

25 994

qlq q8L
957 2q8

173 871
69t 774

199 ?65

351 700

372 009
193 815

5 329

4 985

35 095
215 265

30 357
29 q70

?7 965

74 89q

ß9 90q
88 00I

3 9t9

q 790

3 I04

LLz 0q4

I4 und darüber

1997

7 787
2L q36

4 t39
q 25?

L 757

9 241

29 587

68?
470

803
266

596

483

994

79L
980

35 4t9
30 458

87 597

70 838

ll3 490
LO? 5qL

63 8I3
5 7?6 228
2 200 473

3 553 895 104 ?q8 935 I07 751 8r4

2t 252 2q 182

I 087 373 L ?6q 105

50
22

45 573
92 601

bis l0 lI bis I3

I 998 1997 I 998 t997 r998

bis l0 II bis t3
1998 1997 I9 98 1997 I9 98

Deut sc h land
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Fachserie 14= Finanzen und Steuern
Reihe 1 : Haushaltsansätze
Reihe eingestellt (es wird iährlich nur noch eine Kommentie-
rung in ,,Wirtschaft und Statistik" veröfientlicht).

Reihe 2: Vierteljährliche Kassenergebnisse der
öffentlichen Haushalte
Der viefteljährliche Bericht gliedert die kassenmäßigen Ausga-
ben und Einnahmen von Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-
Sondervermögen, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbän-
den nach Art und Körperschaftsgruppen. Darüber hinaus wer-
den die Ausgaben für Baumaßnahmen nach ausgewählten
Aufgabenbereichen aufgeschlüsselt; die kassenmäßigen Steu-
ereinnahmen und der Schuldenstand der Gebietskörperschaf-
ten sind in gesonderten Übersichten dargestellt.
ln dem Bericht für das 2., 3. und 4. Vierteljahr werden auch
kumulierte Ergebnisse (Halbjahr, Dreivierteljahr, Jahr) veröffent-
licht.

Reihe 3: Rechnungsergebnisse
ln dieser Reihe erscheinen jährtich' nach Aufgabenbereichen,
Ausgabe-/Einnahmearten und Ländern gegliederte Berichte
über die Rechnungsergebnisse

des öffentlichen Gesamthaushalts (Reihe 3.'l), und der kom-
munalen Haushalte (Reihe 3.3).

Daneben erfolgt für einzelne wichtige Aufgabenbereiche eine
tiefere funktionale Aufgliederung der Jahresrechnungsergeb-
nisse der öffentlichen Haushalte, und zwar für

Bildung, Wissenschaft und Kultur (Reihe 3.4), Soziale Siche-
rung und Gesundheit, Sport und Erholung (Reihe 3.5),
Öffentliche und ötfentlich geförderte Einrichtungen für Wis-
senschaft, Forschung und Entwicklung (Reihe 3.6)

Ergebnisse der Hochschulfinanzstatistik werden in der Fach-
serie 11 ,,Bildung und Kultur", Reihe4.5 ,,Finanzen der Hoch-
schulen" veröffentlicht.

Reihe 4: Steuerhaushalt
Die vierteljährlichen Berichte (4. Vierteljahr mit Jahresergebnis)
enthalten Angaben über die kassenmäßigen Steuereinnahmen
des Bundes, der Länder und der Gemeinden und Gemeinde-
verbände nach Ländern und Steuerarten sowie über die Vertei-
lung im Rahmen des Steuerverbundes. Zum Jahresergebnis
werden ergänzend methodische Erläuterungen mit Hinweisen
auf Zahlungsüeise, Zahlungstermine und Tarife der ergie-
bigsten Steuern gebracht.

Reihe 4.S: Sonderbeiträge
Reihe 4.S.1: Kassenmäßige Steuereinnahmen 1977 bas
1987
Dieser Bericht enthält für die Jahre 1977 bis 1987 nach Län-
dern gegliedert Angaben über das jährliche Aufkommen an
Einzelsteuern und deren Verteilung auf die Körperschaften
Bund, (Europäische Gemeinschaften) Länder und Gemein-
den/Gv. Für den gemeindlichen Bereich sind die Daten dar-
über hinaus nach kreisfreien Städten, kreisangehörigen Ge-
meinden und Landkreisen unterteilt. ln langen Reihen wird ein
Überblick über die Einnahmeentwicklung seit 1950 gegeben.

Reihe 5: Schulden der öffentlichen Haushalte
ln der jährlichen Veröffentlichung werden Angaben über den
Stand der Schulden von Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-

Sondervermögen, Ländern, Gemeinden, Gemeindeverlcänden,
Zweckverbänden und sonstigen juristischen Personen zwi-
schengemeindlicher Zusammenarbeit nach Arten und Fälligkeit
sowie über Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährlei-
stungen dieser Körperschaften gebracht. Außerdem werden
die Schuldenaufnahmen und Tilgungen nachgewiesen.

Reihe 6: Personal des öffentlichen Dienstes
Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Zahl
der Beschäftigten am Stichtag 30. Juni bei Bund, Ländem,
Gemeinden und Gemeindeverbänden, kommunalen Zweck-
verbänden, Bundeseisenbahnvermögen (unmittelbarer öffent-
licher Dienst); bei der Bundesanstalt für Arbeit, der Deutschen
Bundesbank, den Sozialversicherungsträgern, den Trägern der
Zusatzversorgung von Bund, Ländem, Gemeinden und Ge-
meindeverbänden und den rechtlich selbständigen Anstalten,
Körperschaften und Stifiungen des ötfentlichen Rechts mit
Dienstherrnfähigkeit (mittelbarer ötfentlicher Dienst), sowie bei
rechtlich selbständigen Organisationen ohne Enruerbszweck für
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung mit überwiegend
ötfentlicher Finanzierung und bei rechtlich selbständigen
öffentlichen Einrichtungen.

Die Beschäftigten werden 7ährlich in der Gliederung nach: Ge-
burtsmonat und -jahr, Geschlecht, Art, Umfang und Dauer des
Dienst- oder Arbeitsvertragsverhältnisses, der Laufbahn-
gruppe, Einstufung, Dienst- oder Lebensaltersstufe, Ortszu-
schlagsstufe, Dienst- oder Arbeitsort sowie nach Einzelplan,
Kapitel und Aufgabenbereich erfaßt. ln den neuen Ländern
wird die Erhebung bis einschl. 30. Juni 1997 nur mit einem
eingeschränKen Merkmalskatalog durchgeführt.

Reihe 6.1 : Vercorgungsempfänger des äflentlir:hen Dienstes
Die jährliche Verötfentlichung enthält Angaben über die Lei-
stungsberechtigten des öffentlich-rechtlichen Alterssiche-
rungssystems zum Stichtag 1. Januar. Aufgrund der verschie-
denen gesetzlichen Grundlagen werden drei aus den Haus-
haltsmitteln der jeweiligen Dienstherren finanzierte Altersver-
sorgungssysteme unterschieden: die Beamtenversorgung (ein-
schl. Richterversorgung), die Soldatenversorgung und die Ver-
sorgung der nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wiedervenrven-
deten Bediensteten des Deutschen Reiches, soweit sie einen
Anspruch auf beamtenrechtliche Versorgung hatten.

Die Versorgungsempfänger werden lährlich in der Gliederung
nach: ehemallgem Beschäftigungsbereich, Art des fniheren
Dienstverhältnisses, Versorgungsart, Geburtsmonat und -jahr,
Geschlecht, Familienstand, Wohnort, Laufbahn-/Elesoldungs-
gruppe, Ruhegehaltssatz, Grund für den Eintritt des Versor-
gungsfalles, Bruttobezüge des Vorjahres sowie Bezügebe-
standteile im Berichtsmonat erfaßt. lm Bereich des mittelbaren
ötfentlichen Dienstes sehen die gesetzlichen Vorschriften ein
verküräes Erhebungsprogramm mit den Merkmalen Art des
früheren Dienstverhältnisses, Versorgungsart und Besoldungs-
gruppe vor.

Reihe 7: Einkommen- und Vermögensteuer
ln dreijährlicher Folge werden - unter Auswertung der steuerli-
chen Veranlagungsergebnisse - folgende Steuerstatistiken
herausgegeben:

Fortsetzung nächste Seite



7.1 Lohn- und Einkommensteuer
Der Bericht gibt Aufschluß über die Höhe und Struktur der Ein-
künfte, die Besteuerung des erfaßten Einkommens sowie über
Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und Sonder-
vergünstigungen der zur Einkommensteuer veranlagten natÜr-
lichen Personen. Ferner sind die Einkünfte aller Lohn- und Ein-
kommensteuerpflichtigen in einer steuerlichen Einkommenspy-
ramide dargestellt. Daneben werden aufgrund einheitlicher
Gewinnfeststellung die Einkünfte und Sondervergünstigungen
Personengesellschaften/Gemeinschaft en nachgewiesen.

7.2 Körperschaftsteuer
Die Verötfentlichung gibt einen Überblick über Höhe, Verteilung
und Besteuerung des steuerlich eriaßten Einkommens der
Körperschaften. Das Einkommen und die Steuerschuld der
Körperschaftsteuerpflichtigen werden u.a. in der Gliederung
nach Rechtsformen, Größenklassen des Gesamtbetrags der
Einkünfte und im i-jährigen Tumus nach Wirtschaftszweigen
bis einschl. 1977 (ab 1983 siehe Reihe 7.S.1) verötfentlicht.

7.3 Lohnsteuer
Die Angaben dieser Veröffentlichung beziehen sich auf den
Bruttolohn und die Lohnsteuer der veranlagten und nichtveran-
lagten Lohnsteuerpflichtigen in der Gliederung nach Größen-
klassen des Bruttolohns und der Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit, Steuerklassen und Geschlecht.

7.4 Vermögensteuer
Die Verötfentlichung (Erscheinungsfolge 3iährlich) enthält An-
gaben über die Zusammensetzung und Höhe des Vermögens
det zut Vermögensteuer veranlagten Steuerpflichtigen. Die
Schichtung des Vermögens wird für die natürlichen Personen
u.a. in Verbindung mit ihrer Beteiligung am Erwerbsleben und
der Haushaltsgröße der Veranlagungsgemeinschaft dargestellt,
für die nichtnatürlichen Personen in Verbindung mit Rechts-
formen.

7.5 Einheitswerte
7.5.1 Einheitswerte der geweölichen Betriebe
Der in 3jährlicher Folge erscheinende Bericht vermittelt einen
Einblick in Umfang und Struktur des bewerteten Betriebsver-
mögens. Auf der Grundlage der Vermögensaulstellung zur
Ermittlung des Einheitswerts des gewerblichen Betriebs oder
des einem freien Beruf dienenden Vermögens wird der nach
bewertungsrechtlicher Abgrenzung Vermögens- und Kapital-
aufbau in tiefer Gliederung nach Wirtschaftszweigen sowie
nach Rechtsformen und Einheitswertgruppen nachgewiesen.

Reihe 7.S: Sonderbeaträge
7.S.1: Wirtschaftliche Gliederung der Einkommen- und
Körperschaft steuerpf I ichti gen

Diese Veröffentlichung (Erscheinungslolge: diährlich) enthält
Angaben über die steuerlichen Einkünfte und die Einkommen-
und Körperschaftsteuer von natürlichen Personen und Perso-
nengesellschaften/Gemeinschaften aus der Einkommensteuer-
statistik sowie von juristischen Personen aus der Körperschaft-
steuerstatistik nach Wirtschaftsbereichen.

Reihe 8: Umsatzsteuer
Die ab 1996 jährllch erscheinende Verötfentlichung enthält An-
gaben über Steuerpflichtige, steuerbaren Umsatz und Umsatz-
steuer in tiefer Gliederung nach Wirtschaftszweigen, z.T. kom-

biniert mit Umsatzgrößenklassen und Rechtsformen. Ferner

werden u.a. Angaben über steuerfreie und steuerpflichtige
Umsätze (nach Art der Steuersätze), über Umsatzsteuer vor
Abzug der Vorsteuer und abziehbare Vorsteuer gemacht. Dar-

über hinaus erfolgt der Nachweis der Steuerpflichtigen, des
Umsatzes und der Umsatzsteuer nach kreisfreien Städten und

Landkreisen.

Reihe 9: Verbrauchsteuern

9.1 Tabaksteuer

9.1.1 Absatz von Tabakwaren (vierteljährlich). lm Bericht für
das 4. Vierteliahr wird auch das Jahresergebnis veröffentlicht.

9.1.2 Tabakgewerbe (jährlich). Mit einem Überblick über Her-
stellung, Einfuhr und Absatz von Tabakwaren.
(Berichterstattung mit dem Berichtsjahr 1997 eingestellt)

9.2 Biersteuer
9.2.1 Absatz von Bier (monatlich). in dem Bericht für Dezem-
ber wird auch das Ergebnis für das Kalenderjahr veröffentlicht.

9.2.2 Brauwirtschatl (jährlich). Mit Angaben über Braustätten
und ihre Erzeugung.

9.3 Mineralölsteuer
Der jährlich erscheinende Bericht bringt Nachweisungen über
die versteuerten Mengen und die Verwendung von steuerbe-
günstigtem Mineralö1.

9.4 Branntweinmonopol und Branntweinsteuer
ln jährlicher Folge werden Brennereien, Alkoholerzeugung und
-absatz, Ein- und Ausfuhr von Branntwein und Branntweiner-
zeugnissen sowie Einnahmen aus dem Branntweinmonopol
nachgewiesen.

9.5 Schaumweinsteuer
Der Jahresbericht enthält Angaben über die Schaumweinher-
steller, ihren Absatz sowie über das Steuersoll.

Reihe 10: Realsteuern
10.1 Realsteuervergleich
Der jährliche Bericht umfaßt Angaben über lstaufkommen,
Grundbeträge, gewogene Durchschnittshebesätze und Hebe-
satzstreuung bei den einzelnen Realsteuern sowie über den
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die an Bund und
Länder abgeführte Gewerbesteuerumlage. Außerdem werden
Steuerkraftberechnungen für die einzelnen kreisfreien Städte,
die kreisangehörigen Gemeinden mit 50 000 Einwohnern und
mehr und die nach Landkreisen zusammengefaßten kreisan-
gehörigen Gemeinden veröffentlicht.
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